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E r s t e r T e i l 

Die Rechtsformell der wissenschaftlichen Bibliotheken 

§ 1. Vorbemerkung 

Die wissenschaftlichen Bibliotheken sollen in erster Linie den Be-
dürfnissen von Forschung und Lehre dienen. Ferner besteht ihre 
Aufgabe in der Unterstützung ernsthafter  (zumeist wissenschaftlicher) 
Berufsarbeit 1. Dadurch unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Aufga-
benstellung einerseits von den Bildungs- und Erziehungsbibliotheken, 
den heute meist sog. „öffentlichen  Büchereien" oder „kommunalen 
öffentlichen  Büchereien" (z.B. Volks- und vielfach Stadtbüchereien), 
andererseits von den am Zweck der jeweiligen Organisation orientier-
ten Spezialbüchereien von Firmen, Behörden und Schulen. Sämtliche 
Arten von Bibliotheken oder Büchereien erfüllen die ihnen gestellten 
Aufgaben dadurch, daß sie den jeweiligen Interessenten Literatur 
im weitesten Sinne (also auch Noten, Kartenmaterial, Zeichnungen 
usw.) zum Zwecke der Auswertung zugänglich machen, d. h. Leistun-
gen erbringen. 

Eine genaue Abgrenzung der wissenschaftlichen Bibliothek von an-
deren Einrichtungen ähnlicher Ar t ist auf den ersten Blick nicht mög-
lich. Abgesehen davon, daß das Merkmal „wissenschaftlich" einer ge-
nauen Begriffsbestimmung  bedürfte,  werden die Worte „Bibl iothek" 
und „Bücherei" ohne begriffliche  Unterscheidung verwendet, wenn-
gleich in der Bibliothekswissenschaft die Tendenz besteht, „Bibl iothek" 
auf die Institutionen wissenschaftlichen Charakters zu beschränken2 

(womit nicht mehr gewonnen werden kann als der formelle Verzicht 
auf das Wort „wissenschaftlich", nicht aber die Klärung dieses Be-
griffes). 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Verhältnisse 
der wissenschaftlichen Literatursammlungen, so daß die nicht For-
schung und akademischer Lehre dienenden Sammlungen nur am Rande 

1 So, wie die meisten Benutzungsordnungen der wissenschaftlichen Biblio-
theken, z. B. § 1 BO ÜB Münster. 

2 Vgl. Kaspers  BB1 1964 S. 1168 mit weiteren Nachweisen aus der biblio-
thekswissenschaftlichen Literatur. Ebenso Boehmer  S. 1 f. 
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oder vergleichsweise erwähnt werden können. Viele der hier darge-
stellten Ergebnisse werden sich auf diese übertragen lassen, während 
manche Überlegungen nur auf die wissenschaftlichen Sammlungen 
zutreffen. 

Der Versuch, über einen Gegenstand rechtliche Überlegungen anzu-
stellen, die über die bloße Rechtslage zu einem bestimmten Zeitpunkt 
hinausreichen und auf die Feststellung von Gesetzmäßigkeiten ab-
zielen, die über den Augenblick hinausweisen, bedingt bei einem nahe-
zu uferlos zersplitterten Rechtsgebiet wie dem öffentlicher  Einrichtun-
gen und ihrem Verhältnis zu Trägern und Benutzern weitere Be-
schränkungen. Es kann nicht Aufgabe einer wissenschaftlichen Unter-
suchung sein, auf einem sich ständig ändernden Gebiet an jeder Stelle 
die neueste gültige Verordnung, Satzung oder sonstige Rechtsnorm, 
soweit diese überhaupt zugänglich sind, bereitzuhalten. Dagegen er-
laubt das Aufzeigen der von der gegenwärtigen Rechtslage unabhän-
gigen Gesetzmäßigkeiten das Eingehen auch auf ältere und sogar außer 
Kraft  getretene Vorschriften.  Des weiteren ist es nicht sinnvoll, für 
jede einzelne Literatursammlung Organisationsform und Benutzungs-
verhältnis zu diskutieren; dies muß wegen der großen Zahl der in 
Betracht kommenden Sammlungen der Begutachtung der individuellen 
Rechtslage überlassen werden3. I m folgenden w i rd daher, mit Aus-
nahme der aus dem Lande Nordrhein-Westfalen  erwähnten Beispiele, 
darauf verzichtet, die zeitliche Gültigkeit der zitierten Bestimmungen 
zu überprüfen.  Desgleichen wi rd darauf verzichtet festzustellen, ob die 
gefundenen Einzelergebnisse auf jede einzelne wissenschaftliche Biblio-
thek zutreffen;  dies mag der mit einem konkreten Rechtsfall Befaßte 
entscheiden. 

3 Allein in NW existieren mindestens 35 Literatursammlungen, deren 
wissenschaftlicher oder Organisationscharakter prüfenswert  wäre, darunter 
13 Hochschul- bzw. relativ selbständige Akademiebibliotheken. Vgl. Jahr-
buch der Deutschen Bibliotheken, herausgegeben vom Verein Deutscher 
Bibliothekare, Jahrgang 40, Wiesbaden 1963, S. 3 ff.,  in dem sämtliche be-
deutenden Literatursammlungen Deutschlands verzeichnet sind, und den nw 
Bibliotheksführer:  Die Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen,  herausgegeben 
vom Verband der Bibliotheken des Landes NW, bearb. von Klaus Bock, 
Köln und Opladen 1964. 



1. Kapitel: 

Die wissenschaftliche Literatursammlung als Organisation 

§ 2. Betrieb und Unternehmen 1 

Ihrer äußeren Erscheinung nach ist die wissenschaftliche Literatur-
sammlung eine Gesamtheit von Sachen und Personal, die zu dem 
Zweck besteht, für Forschung und Lehre Literatur zugänglich zu 
machen. Sie dient also durch eine Zusammenfassung von sachlichen 
und persönlichen Mit teln dauernd einem bestimmten Zweck und läßt 
sich zunächst als „Betrieb"2, im Sinne des älteren Sprachgebrauchs 
auch als „Anstal t"3 bezeichnen. Aus dieser Perspektive lassen sich 
jedoch keinerlei Rückschlüsse auf die Zweckzusammenhänge und Ziel-
setzungen, finanziellen oder rechtlichen Beziehungen des betrachteten 
Gegenstandes ziehen. Die von den sichtbaren technischen Abläufen, den 
an diesen beteiligten Personen und Sachen und ihrem Zusammen-
wirken losgelösten abstrakten Vorgänge und Beziehungen bleiben dem 
Betrachter des bloß Sichtbaren verborgen. Gerade dieser Komplex 
abstrakter Beziehungen aber liefert  die Merkmale, nach denen zu 
suchen ist, w i l l man die notwendig abstakten Fragen nach Rechts-
stellung und Rechtsbeziehungen eines Betriebes beantworten. Es ist 
also nicht der betriebliche, sondern der unternehmerische Aspekt4 der 
wissenschaftlichen Literatursammlung, den es zu untersuchen gi l t5 . 

1 Der hier und im folgenden (§§ 2—4) verwendete Unternehmensbegriff 
ist ein wirtschaftswissenschaftlicher.  Nach Ableitung eines organisations-
rechtlichen Begriffs  (unten § 5 a) wird ausschließlich dieser gebraucht (vgl. 
unten § 5 Anm. 43). 

2 „Richten wir . . . den Blick auf die »technische' Durchführung ..., auf die 
Beschaffung und die Verwendung der .. . konkreten Mittel — wie sachliche 
und menschliche Kräfte, Arbeitseinrichtungen, Roh- und Hilfsstoffe — und 
auf den Prozeß des Leistungsvorganges, kurzum auf den inneren Aufbau 
und Ablauf, so haben wir es mit dem ,Betriebs'-Aspekt zu tun." (Schäfer 
S. 96.) Wolff,  Rechtsformen, S. 149 f., versteht daher unter dem Betrieb zu 
Recht eine Leistungsapparatur. 

3 Vgl. die Beispiele bei Wolff  I I § 98 I a 1—2. 
4 „Was wir als Unternehmung bezeichnen, ist somit geistiger,  unanschau-

licher  Natur. Denn Zweckzusammenhänge oder Zielsetzungen und finanzielle 
wie rechtliche Beziehungen lassen sich immer nur mittelbar erfassen ... Was 
wir unter der Bezeichnung ,Unternehmung' zusammenfassen, erweist sich 
somit als ein Komplex abstrakter Beziehungen, als ein reines Beziehungs-

2 Nitze 
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